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Schließzylinder in Verbindung mit Flucht- und Panikschlösser 

 

 

Allgemeines: 

Die Gebrauchstauglichkeit eines Schließzylinders ist abhängig von: 

- Betätigungshäufigkeit 

- Montage 

- Betätigungsweise 

- Umgebungseinflüsse 

- Pflege und Wartung 

 

Einbau: 

Beim Einbau eines Zylinders berücksichtigen Sie bitte: 

- Schließzylinder geprüft nach DIN 18252 

- Schließbart muss leichtgängig laufen (Abb. 1) 

- Montage des Zylinders rechtwinklig und nicht verspannt (Abb. 2) 

- Die Stulpschraube ist mit dem vorgegebenen Drehmoment anzuziehen (Abb. 3) 

- Nach dem Einbau ist die einwandfreie Funktion zu überprüfen 

 

 

 
 Abb. 1    Abb. 2     Abb. 3 

 

Wartung 

Zur Aufrechterhaltung der Nutzungssicherheit und Gebrauchstauglichkeit ist eine 

regelmäßige Kontrolle und Instandhaltung unerlässlich. Weitere Informationen entnehmen 

Sie unserer Website. 
http://www.alu-one.at/downloads.php Allgemeine Hinweise/Hinweise zur Pflege, Wartung und 

Instandhaltung. 
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Schließzylinder in Verbindung mit Flucht- und Panikschlösser 

 

 

Zulässige Schließzylinder in Kombination mit GU BKS Flucht- Paniktürschlösser: 

 

 
 

Die oben angeführte Tabelle ist u. a. gültig für die Serien B-1125x, B-18xxx, B 19xx, B-19xxx. 

 

Ausnahme: 

Bei BKS Schlossserien bis Baujahr 2011 war ein Einsatz von Freilauf- und Schließzylinder mit Knauf 

grundsätzlich nicht erlaubt, da die Fluchttürfunktion nicht gewährleistet werden konnte. 
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Weitere Hinweise: 

Zur Sicherstellung des bestimmungsmäßigen Gebrauchs muss beachtet werden, dass neben 

Türschloss, Schließblech die Türbeschläge inkl. Befestigungsmittel und Schließzylinder 

zueinander passend ausgewählt werden. Für die ordnungsgemäße Installation, Wartung und 

ggf. Austausch ist der aktuelle „Stand der Technik“ heranzuziehen. 

 

Bei Schlössern für Fluchttüren oder bei Sonderschlössern darf in der Regel die 

Schlüsselbenutzung nicht gleichzeitig mit der Betätigung des Türbeschlages erfolgen. 

 

Schlösser für Fluch- oder Paniktüren bzw. Sonderschlösser können nur dann mit 

Schließzylindern mit Drehhandhabe (z. B. Knaufzylinder) kombiniert werden, wenn dies vom 

Schlosshersteller als verträglich bestätigt wird. Üblicherweise wird unterstellt, dass nur 

Schlüsselinhaber zur Betätigung des Schlosses über den Schlüssel berechtigt sind. Die 

Betätigung über einen Knaufzylinder, ohne Schlüssel, wird nicht als Normalfall angesehen. 

 

Schließzylinder können nur dann vorbehaltlos in Schlösser eingebaut werden, wenn sie einer 

Maßnorm (DIN 18252) unterliegen und solche Schlösser ausdrücklich für Schließzylinder 

nach dieser Norm vorgerichtet sind.  

 

Sofern der Schließzylinder nicht über alu-one bezogen wird, muss sich der Händler bzw. 

Verbraucher Gewissheit verschaffen, dass der von ihm ausgewählte Schließzylinder für den 

Einbau und für die vorgesehene Verwendung geeignet ist. 

 

Zwingende Rechtsvorschriften und Herstellerangaben müssen beachtet werden. 

Beispielsweise dürfen in Panikschlössern grundsätzlich keine Schließzylinder mit Knauf, 

Drehknopf oder einem ähnlichen Griff eingebaut werden, Ausnahmen siehe Seite 3 und 4. 

 

Schloss, Schließblech, Türbeschlag, Schließzylinder und Schlüssel sind zu ersetzen, sobald 

trotz ordnungsgemäßer Wartung Störungen auftreten. Gleiches gilt nach Versuchen, 

Schlösser und ihr Zubehör mit Gewalt zu überwinden (Einbruchversuche). 

 

Nähere Informationen: 

https://www.g-u.com/service/downloads.html  

Türtechnik, Titel: „Zulässige Schließzylinder in Kombination mit BKS-Fluchttürschlössern“. 


